








 

Textliche Festsetzungen 
 
 
1.  Im Bereich Sonderbauflächen / Einzelhandel ist die Errichtung eines Einkaufszentrums 

für Warengruppen des periodischen Bedarfs in 1-geschossiger abweichender Bauweise 
mit einer Verkaufsfläche (VKF) von max. 1.400 m² in folgenden Größenordnungen zuläs-
sig: 
a) Lebensmitteldiscounter bis zu 799 m² VKF; 
b) Drogeriefachmarkt bis zu 180 m² VKF; 
c) Getränkemarkt bis zu 200 m² VKF; 
d) Fleischer bis zu 10 m² VKF; 
e) Bäcker bis zu 10 m² VKF; 
f) Kosmetik bis zu 80 m² VKF. 
Als Verkaufsfläche im Sinne dieser Festsetzung gelten alle dem Kunden zugänglichen 
oder dem Verkauf dienenden Flächen einschließlich Standflächen für Waren und Waren-
träger, der Kassenvorzonen, der Flure und Treppen und der Ausstellungsflächen ein-
schließlich Schaufenster. 
Hierzu zählen nicht die Flächen für Nebeneinrichtungen wie z.B. Café, Imbiss oder WC-
Anlagen. 
 

2.  Im Mischgebiet (MI) werden die gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 8 BauNVO zulässigen 
- Einzelhandelsbetriebe (Nr. 3) und 
- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebietes, die  
  überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind (Nr. 8) 
ausgeschlossen. 
Die gem. § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestand-
teil dieses Bebauungsplanes und daher ausgeschlossen. 
 

3.  Im Bereich Sonderbauflächen / Einzelhandel dürfen nur Anlagen und Einrichtungen er-
richtet und betrieben werden, die die folgenden immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel nicht überschreiten: 
tagsüber in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr         64 dB(A)/m² 
nachts    in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr          49 dB(A)/m². 
 

4.  Abweichend von der offenen Bauweise sind Gebäude über 50 m Länge zulässig. 
 

5.  Innerhalb der Flächen für Versorgungsanlagen ist die Errichtung eines Regenrückhalte-
beckens als Trockenbecken zulässig. Lage, Größe und Beschaffenheit richten sich nach 
den wasserwirtschaftlichen Erfordernissen gemäß der hydraulischen Berechnung. 
 

6.  Aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes sind folgende Maßnahmen vorzunehmen: 
 
Plangebiet „A“: 
a) Die Flächen mit der zeichnerischen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind mit 

standortgerechten Gehölzbeständen einzugrünen. Die Zusammensetzung der Arten 
kann frei gewählt werden. 

b) Pro 10 Stück Parkplätze ist ein Laubbaum (Kugel-Ahorn oder Zierkirsche) anzupflanzen 
und langfristig zu schützen und zu pflegen. Der genaue Standort der Baumpflanzungen 
ist bei der Ausführungsplanung festzulegen. 
Empfohlen werden Hochstämme, 3*v, Stammumfang 16 - 18 cm. 

c) Im Bereich Sonderbauflächen / Einzelhandel sind die nicht bebaubaren Bereiche inner-
halb der Baugrenzen zu einer halbruderalen Gras- und Staudenflur durch Unterlassen 
der Bodenbewirtschaftung zu entwickeln. 
 

Plangebiet „B – Fläche 1“: 
a) Umbau des Kiefernforstes zu einem standortheimischen Eichen-Mischwald armer, 

feuchter Sandböden durch sukzessive Auflichtung und Unterpflanzung. 
b) Ersatz der Brombeergestrüppe durch bodensaure Laubgebüsche, Weidengebüsche 

o.ä.. 
c) Stellenweise Auflockerung der krautartigen Vegetationsschicht, insbesondere Beseiti-

gung der Land-Reitgras-Flur. 
d) Partielle Entfernung der Verlandungsstadien am Teich zur Wiederherstellung einer 

größeren offenen Wasserfläche. 



 

Plangebiet „B – Fläche 2“ 
a) Umbau einer 2.758 m großen Fläche vom reinen Nadelholzforst zu einem standorttypi-

schen Laubmischwald. 
b) Entfernung der aufgekommenen Arten der späten Traubenkirsche. 
c) Entwicklung des südlichen Waldrandes zu einem strukturreichen Ökoton: Erhalt und 

Förderung der vorhandenen Gebüsche, partielle Nachpflanzung von Sträuchern (v.a. 
Weißdorn, Schlehe, Faulbaum, Besenginster, ggf. Eberesche). 

d) Sicherung und Entwicklung der Sand-Magerrasen-Fragmente auf dem am Südrand des 
Flurstücks verlaufenden Wirtschaftsweg durch Mahd (vor allem Bestände des Land-
Reitgrases). 

 
7.  Die anzupflanzenden Gehölze sind gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zu unterhalten und im 

Falle ihres Abganges durch neue gleichwertige zu ersetzen. 
 

8.  Der Eingriff in den Naturhaushalt, den die Gemeinde aufgrund ihrer planerischen Ent-
scheidung vorbereitet, wird durch die Maßnahmen ausgeglichen, die im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt sind. 
Die Maßnahmen werden den Baugrundstücken im Plangebiet entsprechend zugeordnet. 
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B i o t o p t y p e n

B e b a u u n g s p l a n
" S O - G e b i e t  D r a g e n "

G e m e i n d e S a s s e n b u r g

Kartengrundlage: AK 5; vergrößert

Grenze von Biotopen 

Grenze des Gültigkeitsbereiches des 
Bebauungsplanes “SO-Gebiet Dragen”

ASi Sandacker in Intensivnutzung 

ASw Sandacker in wiesenartiger Brache 

BNR Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte 

BRS Sonstiges Sukzessionsgebüsch 

BZN Ziergebüsch aus überwiegend nicht heimischen 
Gehölzarten 

FGZ Sonstiger Graben 

HBA Baumreihe 

HBE Einzelbaum / Baumgruppe 

OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet 

OGG Gewerbegebiet 

OVB Eisenbahnanlage 

OVS Straße 

SXZ Sonstiges naturfernes Stillgewässer 

TFK Fläche mit Kies- oder Schotterdecke 

TFS Fläche mit Natursteinpflaster 

UHF Halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter 
Standorte 

UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockenerer 
Standorte 

WQF Eichen-Mischwald armer, feuchter Sandböden 

WZK Kiefernforst 

Biotoptypen 



Anlage

Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 (4) BauGB

Ziel der Planaufstellung
Mit dem Bebauungsplan wird die Errichtung eines Einkaufszentrums, die Neuordnung der
verkehrlichen Situation im Knotenpunkt Gifhorner Straße (K 31)/ Triangeler Hauptstraße/K
93 sowie die Ausweisung eines Mischgebietes als Lückenschluss zwischen vorhandener und
geplanter  Nutzungen vorgesehen.  Nutzungskonflikte  werden gegenüber  der  vorhandenen
Bebauung nicht gesehen.

Verfahrensablauf
Die Unterrichtung über die voraussichtlichen Auswirkungen des Planes im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) fand in der Zeit vom 18.02. bis
29.02.2008 statt. 
Parallel dazu wurden in der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt wird, gem. § 4 Abs. 1 BauGB auch zur Äußerung im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bis zum
20.03.2008 aufgefordert. 

Seitens der LSW Netz GmbH wurde der Hinweis auf die Lage verschiedener Leitungen so-
wie einer vorhandenen Trafo-Station gegeben. Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass für
die Versorgung der Märkte eine Trafo-Station erforderlich wird.

Vom Landkreis Gifhorn wurden aus der Sicht des Kreisstraßenwesens Hinweise zur Reali-
sierung des Kreisverkehrsplatzes gegeben. Die Untere Wasserbehörde wies auf die Nach-
weispflicht zur beabsichtigen Versickerung des Niederschlagswassers hin und gab Hinweise
zu verschiedenen wasserrechtlichen Genehmigungen. Von der Unteren Abfallbehörde kam
der Hinweis, dass sich im Bereich der ehemaligen Gleisanlagen schädliche Bodenverunreini-
gungen befinden könnten. 

Von der Gemeinde Ehra-Lessien wurden Bedenken gegen die Einzelhandelsentwicklung der
Gemeinde Sassenburg geäußert.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wurde der Be-
bauungsplan mit Begründung und Umweltbericht den Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange und der Öffentlichkeit in der Zeit vom 08.09.2008 bis 08.10.2008 vorge-
stellt. 

In diesem Verfahrensschritt wurden teilweise Stellungnahmen abgegeben, in denen auf die
gegebenen Hinweise aus der frühzeitigen Beteiligung verwiesen wurde. Da diese Hinweise
in der laufenden Planung bereits berücksichtigt waren, war eine Überarbeitung der Planun-
terlagen nicht erforderlich.

Die Gemeinde Ehra-Lessien machte nochmals ihre Bedenken zu der Planung geltend. 

Aus der Öffentlichkeit wurden Stellungnahmen abgegeben, die sich im Wesentlichen mit der
Forderung nach einer An- und Einbindung sowie dem gesicherten Fortbestand der bereits
vorhandenen gewerblich genutzten Grundstücke beschäftigten. 

Beurteilung der Umweltbelange
Zur Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Fachbeitrag
zur Eingriffsregelung erstellt,  der fachlich auf eine flächendeckende Biotoptypenkartierung



Anlage

(2008) zurückgreift und sich in der Bilanzierung auf die „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen“ des Nds. Städtetages (2006) beruft. 

Die Erfassung der Biotoptypen (Arten und Lebensgemeinschaften) erfolgte nach den Vorga-
ben des Niedersächsischen Landesamtes für Ökologie (NLÖ), hier nach dem Kartierschlüs-
sel für Biotoptypen in Niedersachsen von Drachenfels (2004).

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB, die mit
dem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind der Verlust von Boden und Bodenfunktionen
durch Versiegelung, Eingriffe in Arten- und Lebensgemeinschaften sowie vorhabensbedingte
Veränderungen im Orts- und Landschaftsbild zu nennen.

Abwägungsvorgang
Die im Rahmen des Planverfahrens eingegangenen Hinweise fanden in der laufenden Pla-
nung Berücksichtigung. Vorgetragene Bedenken bezüglich der Erforderlichkeit der Planung
sowie dem Schutz vorhandener gewerblicher Nutzungen konnten mit Verweis auf vorliegen-
de Fachplanungen und Vorabstimmungen mit Fachbehörden ausgeräumt werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Eingriff nach § 10 des Niedersächsischen
Naturschutzgesetzes ausgleichbar bzw. ersetzbar ist. 
Der Ersatz für die überplanten Flächen ist durch Maßnahmen der Landschaftspflege herzu-
stellen. 

Die  im  landschaftsplanerischen  Fachbeitrag  zur  Eingriffsregelung  und  im  Umweltbericht
empfohlenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich der erhebli-
chen Umweltauswirkungen wurden nach Abwägung zwischen ökonomischen, sozialen und
umweltschutzbezogenen Belangen in weiten Teilen in den Bebauungsplan übernommen.

Insofern wurden die Umweltbelange im Rahmen der Abwägung untereinander konkurrieren-
der  Nutzungsansprüche  ausreichend  gewürdigt.  Weitergehende  Maßnahmen  sind  somit
nicht erforderlich.

Aufgrund der Möglichkeit der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs der erheblichen
Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes im Plangebiet selbst und nach Prüfung von Pla-
nungsalternativen wurde im Rahmen der Abwägung der Bebauungsplan in seiner festgesetz-
ten Gebietsabgrenzung von der Gemeinde am 16.12.2008 als Satzung beschlossen.

2


	1
	B-Plan Am Triangeler Kreisel gesamt - NEU
	Plan
	textliche Festsetzungen
	Präambel
	Biotoptypenkarte
	Seite1



	2
	3
	B-Plan Am Triangeler Kreisel gesamt - NEU
	Straßenausbauplan
	Bodenuntersuchung Gleisanlage
	Schalltechnische Untersuchung
	Biotoptypenkarte
	Seite1

	Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB





